
Nachweis für den Bedarf einer Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen / Horten in dem 
Gebiet des Landkreises Börde 
Bescheinigung des Arbeitsgebers 
Als Nachweis für die Notbetreuung vom 16.03.2020 bis zum 13.04.2020: 
Kindertageseinrichtung:  
Träger:  
Wir bescheinigen, dass Frau / Herr  
wohnhaft  
In einem der folgenden Arbeitsbereiche tätig ist: 
 
Gesundheitsbereich (Kliniken, Arztpraxis, Unternehmen für Medizinprodukte)  

● Versorgung (Energie, Wasser, Lebensmittelherstellung, Arznei)  

● Justiz  

● Polizei  

● Feuerwehr  

● ErzieherInnen  

● LehrerInnen  

● ……………..  

Datum / Unterschrift und Stempel 
Arbeitgeber 
 
Erklärung des Elternteils:  
Hiermit bestätige ich, dass keine alternative Betreuung meines Kindes möglich ist. 
Vor- und Zuname: 

● Ich bin alleinerziehend und arbeite in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der 
wichtigen Infrastrukturen notwendig ist.  

● Beide Elternteile arbeiten in einem Bereich, der für die Aufrechterhaltung der wichtigen 
Infrastrukturen notwendig ist (Arbeitgeberbescheinigung und Erklärung des anderen 
Elternteils liegt vor).  

Datum / Unterschrift 

Landkreis Börde 

Kontakt:  
Landkreis Börde Telefon: +49 3904 7240-0 
Bornsche Str. 2 Telefax: +49 3904 49008 
39340 Haldensleben E-Mail: kreisverwaltung@landkreis-boerde.de 


